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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Der Team Schindler GmbH & Co. KG 
 

 
1. Anwendungsbereich 

 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“)  gelten für alle von der Team Schindler 

GmbH & Co. KG (nachfolgend “Team Schindler“) erbrachten Dienstleistungen sowie für alle hiermit im 

weitesten Sinne zusammenhängenden Tätigkeiten, die von Team Schindler angeboten und ausgeführt werden. 

 

1.2. Allen Angeboten und Verträgen zwischen dem Auftraggeber und Team Schindler liegen ausschließlich 

diese AGB zugrunde. Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers erkennt Team Schindler nicht 

an, es sei denn, Team Schindler hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann, 

wenn Team Schindler in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Auftraggebers 

Dienstleistungen vorbehaltlos ausführt. 

 

1.3. Bloß ergänzend zu diesen AGB gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in der 

jeweils aktuellen Fassung. Im Falle eines Widerspruchs, gehen die Regelungen dieser AGB somit den ADSp 

vor. 

 

2. Elektronischer Datenaustausch; Vertraulichkeit 
 

2.1. Information zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13, 14 und 21 der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kann der Auftraggeber der Homepage  

 

www.team-schindler.com 
entnehmen.  

 

2.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle ihm anvertrauten, zugänglich gemachten oder bekannt 

gewordenen Unterlagen, Daten oder Informationen von Team Schindler streng vertraulich zu behandeln, 

weder ganz noch teilweise Dritten direkt oder indirekt zugänglich zu machen und ausschließlich für die 

vertraglich vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Daten 

und Informationen, die Dritten, insbesondere Behörden aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bekannt zu 

machen sind. Hierüber ist Team Schindler unverzüglich zu informieren. 

 

3. Vertragsdurchführung 
 

3.1.   Statusrückmeldungen 
Dem Auftraggeber kann auf Anfrage eine Rückmeldung über den aktuellen Status der Fracht erteilt 

werden, sofern und soweit der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse vorweisen kann und dies Team 

Schindler zumutbar ist. Statusrückmeldungen erfolgen ausschließlich in Bezug auf den Vorgang des Be- 

und Entladens. Ist im Transportauftrag eine Statusrückmeldung nicht vereinbart, ist die Statusmeldung als 

zusätzliche Leistung gesondert zu vergüten, wobei Team Schindler für jede Statusanfrage eine pauschale 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 5,00 (netto) erhebt; der Auftraggeber erkennt die Gebühr als 

vertragsgemäß an. 

 
3.2      Abliefernachweise und Rechnungsstellung 
 

3.2.1. Ablieferbelege, Palettenscheine, DPL-Scheine, Rechnungen und    Gutschriftanforderungen werden – u.a. um 

zeitnahe Zustellung zu ermöglichen – ausschließlich in digitaler Form versendet. Postalische papierhafte 

Ausfertigung können gegen eine Bearbeitungsgebühr, die sich inklusive der Versandkosten versteht und von 

EUR 12,50 (netto) beträgt, angefordert werden kann. 

 
    3.2.2. Zur Berechnung des Zahlungszieles im Rahmen der digitalen Rechnungsstellung dient der Ausgangsnachweis 

der E-Mail der Rechnungsstellung durch Team Schindler als Versandnachweis und ist zur Berechnung des 

Zahlungszieles maßgeblich. 

 
3.3.    Tausch von Paletten  

 

 3.3.1. Dem Tausch von Paletten oder sonstiger Lademittel stimmt Team Schindler nur zu, sofern die Paletten oder 

sonstige Lademittel ausdrücklich auf dem Lieferschein vermerkt sind. Sind Mitarbeiter von Team Schindler bei 

der Be- und/oder Entladung nicht anwesend, werden die Paletten oder sonstiger Lademittel nur unter 

Vorbehalt des einwandfreien Zustandes getauscht; sollten die an Team Schindler übergebenen Paletten oder 

sonstigen Lademittel sich als schad- oder mangelhaft herausstellen, erstattet der Auftraggeber Team 

Schindler auf Verlangen und Wahl von Team Schindler entweder den hierdurch entstandenen Schaden, der 

in diesem Fall auch der Höhe nach nachzuweisen ist, oder einen pauschalen Schadensbetrag in Höhe von EUR 

12,50 (netto) pro schadhafter Palette/sonstigen Lademittel.  
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3.3.1 Verweigert die Beladestelle, abweichend zum Transportauftrag, den Tausch von Paletten oder sonstigen 

Lademitteln, (a) darf dies von Mitarbeitern von Team Schindler auf dem DPL-Schein oder Palettenschein 

vermerkt werden und (b) kann das Team Schindler an der Entladestelle den Tausch von Paletten oder 

sonstigen Lademittel verweigern und insbesondere Paletten als Einwegpaletten (EW) behandeln. Verweigert 

die Be- oder Entladestelle eine Quittierung der Palettenbewegung, kann dies durch Mitarbeiter von Team 

Schindler auf dem DPL-Schein oder Palettenschein mit der Folge vermerkt werden, dass der Auftraggeber 

sich so hat stellen zu lassen, als wäre die Palettenbewegung durch den Auftraggeber oder einen seiner 

Erfüllungshilfen oder von der Ent- oder Beladestelle quittiert worden. Eine weitergehende Abstimmung zum 

Tausch oder zur Quittierung des Tausches von Lademitteln erfolgt zur Vermeidung von unnötigen Warte- 

oder Standzeiten nicht. Enthält der Lieferschein keinen Vermerk von Team Schindler darüber, dass die 

Paletten oder sonstigen Lademittel nicht getauscht worden sind, wird vermutet, dass ein Tausch 

stattgefunden hat.  

 

3.3.2 Paletten, die sich im Besitz von Team Schindler befinden und vom Auftraggeber für einen konkreten Auftrag 

bereitgestellt worden sind, sind mit dem Zahlungsziel des Auftraggebers für den entsprechende Auftrag an 

diesen zurückzugeben, wenigstens aber 90 Tage nachdem Team Schindler den Auftrag beendet hat. Werden 

Paletten von Team Schindler entgegen ihrer Verpflichtung nicht zurückgegeben, haftet Team Schindler mit 

einem Maximalbetrag von EUR 12,00 (netto) pro Palette. Wird Team Schindler zu Unrecht die Nichtrückgabe 

von Paletten in Rechnung gestellt, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 25,00 (netto) pro 

Transportauftrag, in dem fälschlich eine Säumnis der Palettenrückgabe reklamiert wurde, erhoben. 

 

3.3.3 Im Falle von Streitigkeiten über Anzahl und Art der verladenen Paletten oder sonstigen Lademittel stellt der 

Transportauftrag keinen hinreichenden Nachweis über die tatsächlich verladenen Paletten oder sonstigen 

Lademittel dar. Der Transportauftrag dient allenfalls als widerlegliche Vermutung, die u.a. durch Bilder 

oder in anderer geeigneter Weise erschüttert oder widerlegt werden kann. Auch Plausibilitätsüberlegungen 

sind geeignet, die Vermutung des Transportauftrags zu erschüttern. Einer erschütterten Vermutung kommt 

keine Beweiskraft zu. 

 

3.4 Standzeiten 

 

3.4.1 Wartet der Frachtführer auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder aus Gründen, die nicht seiner 

Risikosphäre zuzurechnen sind, über die Lade- oder Entladezeit hinaus, so hat Team Schindler einen Anspruch 

auf eine angemessene Vergütung (Standgeld) gegenüber dem Auftraggeber.  

 

3.4.2 Die Be- und Entladezeiten betragen abhängig von der Lademeteranzahl: 

 

a) 120 Minuten bei einer Lademeteranzahl von bis zu 13,60 Metern; 

b) 90 Minuten bei einer Lademeteranzahl von bis zu 10 Metern; 

c) 60 Minuten bei einer Lademeteranzahl von bis zu 6,5 Metern; und 

d) 30 Minuten bei einer Lademeteranzahl von bis zu 3,5 Metern.  

Im Falle von Schüttgut beträgt die Be- und Entladezeit maximal 60 Minuten zur Beladung und 60 Minuten zur 

Entladung. Ausschlaggebend zur Berechnung der Be- und Entladezeiten ist die An- und Abfahrt beim 

Auftraggeber.  

 

3.4.3 Das Standgeld beträgt EUR 85,00 (netto) für jede angefangene Stunde der Standzeit, die über die Be- und 

Entladezeiten nach Ziffer 3.4.2. hinausgeht.  

 

3.4.4 Im Falle von Streitigkeiten über die Standzeiten erbringt Team Schindler den Nachweis über die Dauer der 

Be- und Entladezeiten durch einen entsprechenden GPS-Auszug, einen Standzeitenvermerk auf dem 

Ablieferbeleg, durch Zeugnis des zuständigen Mitarbeiters oder in vergleichbarer, geeigneter Weise.  

 

3.5 Ruhepausen 
 

Werden die Ruhepausen und/oder Pausen der Frachtführer auf Anfrage des Auftraggebers auf einem 

überwachten Parkplatz durchgeführt, trägt der Auftraggeber die Park- und Haltekosten. Hierfür stellt Team 

Schindler nach seiner Wahl (a) dem Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten oder (b) einen 

Pauschalbetrag in Höhe von EUR 35,00 (netto) in Rechnung. 

 
3.6 Stornierung 
 

Im Falle der Kündigung des Frachtvertrages durch den Auftraggeber werden 90% der vereinbarten Fracht 

fällig, wenn die Kündigung Team Schindler spätestens 24 Stunden vor dem vertragsgemäßen Abliefertermin 

zugegangen ist. 100% der vereinbarten Fracht werden in allen anderen Fällen fällig. Die Vergütungen fallen 

nicht an, wenn die Kündigung auf Gründen beruht, die in der Risikosphäre von Team Schindler liegen, oder 

soweit der Auftraggeber nachweisen kann, dass der Team Schindler durch die Stornierung entstandene 

Schaden geringer ist als das Stornierungsentgelt. 

 

4 Pflichten des Auftraggebers 
 

4.1.1. Mitwirkungspflicht 

          Der Auftraggeber hat Team Schindler alle die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags beeinflussenden    

          Umstände entsprechend den in den elektronischen Auftragsvorgaben vorgeschriebenen Angaben     

           vollständig und       rechtzeitig mitzuteilen. Dies gilt vor allem für Anzahl, Art, Größenmaße und Inhalt der  

           Packstücke, ihre Verladefähigkeit, aber auch für besondere Eigenschaften wie Gewichtsschwerpunkte,       
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             Gefährlichkeit, Zerbrechlichkeit und Temperatur- und Nässeempfindlichkeit der Güter. Bei der Annahme und     

             dem Umschlag temperaturempfindlicher oder verderblicher Güter ist es Sache des Auftraggebers, die für       

             eine sichere Behandlung der Güter notwendigen Maßnahmen rechtzeitig vor der Anlieferung bzw. Aufnahme    

             der Güter selbst zu treffen oder eine Erledigung durch Team Schindler zu vereinbaren. 

 

4.2.      Anzeigen 

 

4.2.1. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung der Güter äußerlich erkennbar, hat der Auftraggeber oder der 

Empfänger Team Schindler den Verlust oder die Beschädigung spätestens bei Ablieferung des Gutes 

anzuzeigen. War der Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar, hat der Auftraggeber oder 

der Empfänger Team Schindler den Verlust oder die Beschädigung innerhalb von sieben Kalendertagen nach 

Ablieferung anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt in Textform. In der Anzeige ist der Verlust oder die 

Beschädigung hinreichend deutlich zu kennzeichnen. Pauschale und abstrakte Haftbarhaltungen sowie 

formelmäßige Wendungen wie u.a. "verschmutzt", "unvollständig" oder "beschädigt" genügen dem 

geforderten Maß der Konkretisierung einer Beschädigung nicht. 

 

4.2.2. Die Überschreitung der Lieferfrist hat der Auftraggeber spätestens innerhalb von einundzwanzig Tagen 

nach Ablieferung Team Schindler anzuzeigen. 

 

5. Haftung des Auftraggebers 
 

Der Auftraggeber haftet verschuldensunabhängig für jeden Schaden, der aus unrichtigen, ungenauen, 

ungenügenden oder verspäteten Angaben, insbesondere über Stückzahl, Gewicht, Beschaffenheit (z.B. 

Gefährlichkeit), durch Mängel der Güter, Mängel an der Verpackung oder Mängel an der Kennzeichnung an den 

Anlagen von Team Schindler, an den dort lagernden oder umgeschlagenen Gütern oder bei Dritten entsteht.  

 

6. Pflichten des Auftragnehmers 
 

6.1. Team Schindler wird den Auftraggeber über Lieferverzögerungen und insbesondere über den Eintritt von 

höherer Gewalt (Ziffer 7.3.) und die voraussichtliche Dauer der Behinderung unverzüglich nach 

Kenntniserlangung benachrichtigen. 

 

6.2. Bei der Annahme und Auslieferung der Güter sowie beim Direktumschlag stellt Team Schindler lediglich 

solche Mängel fest, die für Team Schindler äußerlich erkennbar sind. Das Ergebnis wird schriftlich 

niedergelegt oder elektronisch erfasst und dem Auftraggeber oder dessen Erfüllungsgehilfen oder 

dessen Verfügungsberechtigten auf Verlangen mitgeteilt. Den Mitarbeitern von Team Schindler ist zum 

Zwecke einer Schadensfeststellung die Anwesenheit beim Be- und Entladen zu gestatten.  

 

6.3. Wird ein Verlust, eine Minderung oder eine Beschädigung an den von Team Schindler übernommenen Gütern 

durch den Auftraggeber oder dessen Erfüllungsgehilfen oder Verfügungsberechtigten innerhalb der 

Frist der Ziffer 4.2.1. angemeldet, so stellt Team Schindler den Zustand der Güter und nach Möglichkeit 

auch die Ursache und den Zeitpunkt des Schadens fest und macht dem Auftraggeber oder dem 

Verfügungsberechtigten über das Ergebnis Mitteilung in Textform. 

 

7. Haftung des Auftragnehmers und Verschuldensmaßstäbe; Leistungshindernisse 
 

7.1. Team Schindler hat hinsichtlich der Erfüllung ihrer Vertragspflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmannes einzustehen. 

 

7.2. Team Schindler haftet unbeschränkt nur für vorsätzlich verursachte Schäden, für Schäden aufgrund grob 

fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht – wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich 

nach dem Inhalt und Zweck des Vertrages ergeben – sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit. Für grob fahrlässig verursachte Schäden, die nicht unter Satz 1 fallen, 

haftet Team Schindler nur beschränkt auf den Ersatz des bei Vertragsbeginn vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schadens. Auch bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die auf leichter 

Fahrlässigkeit beruht, haftet Team Schindler nur auf den Ersatz des bei Vertragsbeginn vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schadens. Im Übrigen haftet Team Schindler nicht für leicht fahrlässig verursachte 

Schäden. 

 

7.3. Ereignisse höherer Gewalt (unvorhergesehene, von Team Schindler nicht zu vertretende Umstände und 

Vorkommnisse, welche Team Schindler auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht vermeiden 

konnte, zum Beispiel Arbeitskämpfe, Krieg, Feuer, Pandemien und deren Auswirkungen, Schwierigkeiten bei der 

Personal- oder Materialbeschaffung, Transporthindernisse, einschließlich Standzeiten, die über die 

vereinbarte oder übliche Lade- oder Entladezeit hinaus gehen, Rohmaterialmangel, behördliche 

Maßnahmen, Verkehrswegsperren oder Naturereignisse) unterbrechen für die Zeit ihrer Dauer zuzüglich 

einer angemessenen Anlaufzeit und dem Umfang ihrer Wirkung die Leistungspflichten von Team Schindler 

und begründen keine Haftung von Team Schindler, einschließlich im Rahmen von Vertragsstrafen. Das gilt 

auch dann, wenn sich Team Schindler im Verzug befindet.  

 

7.4. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung der Güter weder nach Ziffer 4.2.1. angezeigt noch durch Team 

Schindler in der vorbezeichneten Weise festgestellt worden,  so wird vermutet, dass die Güter vollständig 

und unbeschädigt abgeliefert worden sind, und dass – falls ein Verlust oder eine Beschädigung der Güter 

nachgewiesen wird – dieser Schaden auf einem Umstand beruht, den Team Schindler nicht zu vertreten hat. 

 

7.5. Haftet Team Schindler für Schäden aus Überschreitung einer vereinbarten Frist, so beschränkt sich die 

Ersatzpflicht auf höchstens das Dreifache des Transportentgelts. 
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8. Sonderkündigungsrecht 
 

Team Schindler ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die in Auftrag gegebenen Leistungen 

wegen der Beschaffenheit der Güter sowie deren Ladungssicherung, bei absehbaren Verstößen gegen geltendes 

Nationales sowie Internationales Recht / insbesondere der Gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten, wegen Verletzung 

von Informations- und Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber oder anderer dem Verantwortungsbereich 

des Auftraggebers zuzurechnender Gründe nicht durchgeführt werden können. In diesem Fall steht Team 

Schindler das vereinbarte Entgelt und die zu ersetzenden Aufwendungen unter Anrechnung dessen, was sie 

infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart. Statt der konkreten Berechnung kann Team 

Schindler pauschal zwei Drittel des vereinbarten Entgelts verlangen. 

 

9. Gestaltungsrechte, Ansprüche sowie Aufrechnung des Auftraggebers 
 

9.1. Gestaltungsrechte und Ansprüche des Auftraggebers wegen Verlust oder Beschädigung des Gutes sind 

ausgeschlossen, wenn der Verlust oder die Beschädigung nicht innerhalb der Frist nach Ziffer 4.2.1. 

angezeigt worden ist.  

 

9.2. Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn der Auftraggeber oder Empfänger Team 

Schindler die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb der Frist nach Ziffer 4.2.2. angezeigt hat. 

 

9.3. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nicht berechtigt, außer die Forderung des Auftragsgebers ist 

unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 

 
10. Pfandrecht des Auftragnehmers 

 

10.1. Team Schindler hat an allen sich aufgrund dieses Vertrages in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Gütern 

ein vertragliches Pfand- und ein Zurückbehaltungsrecht wegen aller fälligen und nicht fälligen 

Forderungen, die Team Schindler gegenüber ihrem Auftraggeber aus dem Vertrag sowie aus anderen mit dem 

Auftraggeber geschlossenen Verträgen zustehen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf die anstelle der 

Güter hinterlegten Beträge sowie auf Forderungen, die an die Stelle von Gütern treten.  

 

10.2. Wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung der gesicherten Forderungen im Verzug befindet, kann Team 

Schindler die Güter in Ausübung des Pfandrechts öffentlich versteigern oder freihändig verkaufen. Dies 

gilt auch dann, wenn der Aufenthalt des Auftraggebers unbekannt ist oder dem Auftraggeber keine 

Schreiben zugestellt werden können.  

 

11. Schlussbestimmungen 
 

11.1. Für die Verjährung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen Team Schindler nach dem HGB gelten die 

gesetzlichen Verjährungsregelungen. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers gegen Team Schindler wegen 

Pflichtverletzung, insbesondere Schadensersatzansprüche, verjähren nach Ablauf eines Jahres. Abweichend 

von Satz 2 gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften für Ansprüche des Auftraggebers gegen Team 

Schindler  

 

11.2. Soweit Team Schindler mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart hat, ist Erfüllungsort für alle 

Verpflichtungen aus dem Vertrag der Geschäftssitz von Team Schindler. 

 

11.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Syke 

(Amtsgericht) bzw. Verden (Landgericht).  

 

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen des zwischen dem Auftraggeber und Team Schindler geschlossenen Vertrages 

unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 

berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung gilt also durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche 

dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung in rechtswirksamer Weise 

am nächsten kommt. Vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. Sollten einzelne 

Bestimmungen des Vertrages Allgemeine Geschäftsbedingungen sein, gelten abweichend von Vorstehenden 

die §§ 306 Abs. 1 und Abs. 2 BGB. 

 

 

 

 

 
 


